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Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
liebe Professorinnen und Professoren, 
liebe Interessierte, 
 
hiermit möchten wir Euch/Sie zu dem Gründungstreffen der studentischen Initiative 
„Arbeitskreis Zivilklausel“ (im folgenden AK Zivilklausel) einladen. Dieses wird am 
Mittwoch, den 25. April 2012 um 16:00 Uhr im StuPa-Raum AR-M 002 (neben dem 
AStA-Shop) stattfinden. 
 
Einleiten möchten wir das Treffen mit einem Überblicksvortrag eines Mitglieds des 
AK Zivilklausel der Uni Gießen zum Themenkomplex Militarisierung der Gesellschaft, 
Rüstungsforschung an deutschen Hochschulen und Zivilklauseln.   
 
Es ist uns wichtig, dass sich auch über die Studierenden hinaus alle Mitglieder der 
Universität mit Gesamthochschultradition Siegen beteiligen, da es sich um ein 
Themengebiet handelt, welches die gesamte Gesellschaft und damit auch die 
Hochschule betrifft. 
 
Das primäre Ziel des AK Zivilklausel ist die Verhinderung von mittelbarer und 
unmittelbarer Rüstungsforschung in allen Fachbereichen und die Einführung einer 
instituts- oder gesamtuniversitären, bindenden (Selbst-) Verpflichtung zu 
ausschließlich ziviler und friedlicher Wissenschaft, Lehre und Forschung an der 
Universität Siegen und ihren assoziierten Einrichtungen. 
 
Wir wollen darauf hinwirken, dass Mitglieder, Fördernde der Bundeswehr und des 
Verteidigungsministeriums sowie Menschen, die militärische Einsätze als 
normalisiertes Mittel der (Außen-) Politik propagieren, keinen Einfluss und keinen 
Platz an der Universität mit Gesamthochschultradition Siegen eingeräumt 
bekommen. 
 
Wir wollen Friedenswissenschaft und kritische Konfliktforschung an der  
Universität Siegen fördern und uns für eine friedliche Konversion der bisher 
stattfindenden Rüstungsforschung stark machen. 
 
Zudem wollen wir momentan stattfindende und schon stattgefundene 
Rüstungsforschung an der Uni Siegen aufdecken, dokumentieren und darauf 
aufmerksam machen. 
 
Solltet/n Ihr/Sie nicht an der Gründungsveranstaltung teilnehmen können oder 
weitere Fragen haben, gibt es die Möglichkeit uns unter 

akzivilklausel@uni-siegen.de zu kontaktieren. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Initiator*innenkreis AK Zivilklausel 

mailto:akzivilklausel@uni-siegen.de
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Entwurf eines Arbeitsstatuts des Arbeitskreises Zivilklausel an der Universität 

mit Gesamthochschultradition Siegen  

I Zweck 
1. Der Arbeitskreis Zivilklausel, kurz AK Zivilklausel, ist eine studentische Initiative 
der Verfassten Studierendenschaft der Universität mit Gesamthochschultradition 
Siegen. 
2. Ihr Sitz ist in Siegen. 
3. Abhängigkeit und  Weisungsgebundenheit wird in diesem Arbeitsstatut geregelt, 
ohne der  Satzung der Studierendenschaft zu widersprechen. 
4. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. April und endet am 31. März eines jeden Jahres. 
 
II Aufgaben und Ziele 
1. Das primäre Ziel dieser studentischen Initiative ist die Verhinderung von 
mittelbarer und unmittelbarer Rüstungsforschung in allen Fachbereichen und die 
Einführung einer instituts- oder gesamtuniversitären, bindenden (Selbst) 
Verpflichtung zu ausschließlich ziviler und friedlicher Wissenschaft, Lehre und 
Forschung an der Universität mit Gesamthochschultradition Siegen und ihren 
assoziierten Einrichtungen. 
2. Wir wollen darauf hin wirken, dass Mitglieder, Fördernde der Bundeswehr und des 
Verteidigungsministeriums sowie Menschen, die militärische Einsätze als 
normalisiertes Mittel der (Außen-) Politik propagieren keinen Einfluss und keinen 
Platz an der Universität mit Gesamthochschultradition Siegen eingeräumt 
bekommen. 
3. Wir wollen Friedenswissenschaft und kritische Konfliktforschung an der  
Universität mit Gesamthochschultradition Siegen fördern und uns für eine friedliche 
Konversion der bisher stattfindenden Rüstungsforschung stark machen. 
4. Zudem wollen wir momentan stattfindende und schon stattgefundene 
Rüstungsforschung an der Universität mit Gesamthochschultradition Siegen 
aufdecken, dokumentieren und darauf aufmerksam machen. 
5. Zum Informationsaustausch werden überregionale Beziehungen zu Gruppen und 
Organisationen mit ähnlichen gelagerten Schwerpunkten gepflegt. 
6. Bei der Erfüllung dieser Aufgaben verfolgt der Arbeitskreis Zivilklausel in erster 
Linie keine wirtschaftlichen und kommerziellen Zwecke. 
 
III Organisation 
1.Zum Informationsaustausch und zur Beschlussfassung von Aktionen und 
ähnlichem finden während der Vorlesungszeit in der Regel wöchentlich oder 
zweiwöchentlich öffentliche Sitzungen statt. 
 
II Definitionen und Standpunkte 
1. Rüstungsforschung erschöpft sich unserer Ansicht nach nicht in der direkten, 
unmittelbaren Produktion von Offensivtechnologie und der Verwohlfeilung 
bestehender Waffensysteme; vielmehr erweisen sich die sogenannte 
„Sicherheitsforschung“, politikwissenschaftliche, soziologische, juristische oder  
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philosophische Legitimationswissenschaft und wehrmedizinische Forschung als 
wichtige und grundlegende Bestandteile jeder „schlagfertigen“ Truppe und einer 
geostrategisch ausgerichteten und militarisierten deutschen Außenpolitik. Dieses 
erweiterte Verständnis wollen wir in die Studierendenschaft und die politischen 
Institutionen der Universität mit Gesamthochschultradition Siegen tragen.            
2. Mit dem Problem der Rüstungsforschung ist das der Drittmittelabhängigkeit der 
Universitäten eng verbunden. Gekürzte Haushalte zwingen die Universitäten dazu, 
Forschungsaufträge und Mittel aus den verschiedenen Quellen(Rüstungskonzernen, 
Bundesministerium für Verteidigung, Innenministerium, Bundesministerium für 
Bildung und Forschung)  
2. Wir sind offen für Student*innen sowie Mitarbeiter*innen, Dozent*innen der 
Universität mit Gesamthochschultradition Siegen und alle Interessierte. 
3. Nicht mitarbeiten können aktive Mitglieder der Bundeswehr, aktive 
Reservist*innen, Neofaschisten*innen, Militarist*innen, Mitglieder der 
Bundesverbandes  Sicherheitspolitik an Hochschulen und ähnlichen Verbänden, die 
den  Einsatz des Militärs und Krieg als probates Mittel der Politik  akzeptieren und 
fördern. 
4. Regelmäßige Treffen finden während der Vorlesungszeit statt. 
 
III Finanzführung 
1. Einmal jährlich (in der Regel zu Beginn des Sommersemesters) wird aus den 
Teilnehmer*innen der Sitzungen des AK Zivilklausel einE Finanzreferent*in bestimmt. 
2. Der/Die Finanzreferent*in führt die laufenden finanziellen Geschäfte des AK 
Zivilklausel. Er/Sie ist für die Buchführung in diesem Sinne verantwortlich. 
3. Der/Die Finanzreferent*in ist der Gesamtvollversammlung und dem AK Zivilklausel 
rechenschaftspflichtig. Er/Sie ist an die Weisungen der Gesamtvollversammlung, 
insbesondere bei der Erstellung eines Haushaltsplan durch die 
Gesamtvollversammlung oder den AK Zivilklausel an diesem Haushaltsplan, und an 
die Beschlüsse des AK Zivilklausel gebunden, soweit diese Satzung nichts anderes 
vorsieht. 
4. Eine Abwahl des/der Finanzreferent*in ist nur durch ein konstruktives 
Misstrauensvotum möglich. 
 
IV Kontrollorgane 
1. Als studentische Initiative im Rahmen der verfassten Studierendenschaft der 
Gesamthochschule Siegen hat der AK Zivilklausel auf Verlangen der 
Gesamtvollversammlung Rechenschaft abzugeben. Dies beinhaltet insbesondere 
Auskunft über die Verwendung der zur Selbstbewirtschaftung erhaltenen Mittel zu 
erteilen. 
2. Eine Kassenprüfung kann mit Unterstützung der Kassenprüfer*innen des 
Studierendenparlaments der Universität mit Gesamthochschultradition Siegen 
durchgeführt werden. Diese Kassenprüfer*innen sind dann allein der 
Gesamtvollversammlung rechenschaftspflichtig. 
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V Schlussbestimmungen 
1. Dieses Arbeitsstatut trifft mit Beschluss des AK Zivilklausel am 25.04.2012 in Kraft. 
2. Mit Inkrafttreten dieser Satzung treten alle vorherigen Satzungen außer Kraft. 
3. Das Arbeitsstatut kann nur durch einstimmigen Beschluss des AK Zivilklausel, 
welcher über zwei Sitzungen zu wiederholen ist, geändert werden. Änderungen am 
Statut müssen vorher per Aushang und auf der Gesamtvollversammlung angekündigt 
werden. 
4. Bei einer Auflösung des AK Zivilklausel, welche auf einer Gesamtvollversammlung 
verkündet werden muss, fließen die finanziellen Überschüsse anteilmäßig an die 
Gruppen zurück, welche durch Selbstbewirtschaftungsmittel den AK Zivilklausel in 
den vergangenen zwei Jahren unterstützt haben. 
 

 


